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Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 1
Wegen Wasserleitungsbauarbeiten ergeht für die nachgenannte Strasse ab etwa 12.
Oktober 2022 bis ungefähr Mitte Dezember 2022 folgende Verkehrsvorschrift:

Schmelzbergstrasse
Einbahnverkehr

Der Verkehr mit Fahrzeugen ist verboten, ausgenommen ist der Verkehr mit Velos,
Motorfahrrädern und Rettungsfahrzeugen im Einsatz:
von der Schmelzbergstrasse 7 nach der Rämistrasse.

Fahranordnung Rechtsabbiegen

Aus der Spitalvorfahrt in die Schmelzbergstrasse, ausgenommen sind Rettungsfahrzeuge im
Einsatz.

Fahranordnung Linksabbiegen

Aus dem Privatparkplatz Rämistrasse Nr. 2 in die Schmelzbergstrasse.

Die Verkehrsvorschrift wird mit dem Aufstellen der Signale rechtsverbindlich.

Ein Übersichtsplan ist im Anhang einsehbar. Verbindlich für die Verkehrsvorschrift ist der
Verfügungstext.

Anhang

– Übersichtsplan
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https://www.stadt-zuerich.ch/dav
https://www.stadt-zuerich.ch/content/amtliche-mitteilungen/publikationen/2022/2022-40/dav/2022-0618/_jcr_content/noteData/attachments/16642600496671/fileContent.res/1073219 Verfügungsplan.pdf
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